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Förderung Semesterticket/Jahresticket Studierende 

 

Bitte fügen Sie folgende Unterlagen dem Förderantrag bei:  

 Inskriptionsbestätigung  

 Nachweis Familienbeihilfe bzw. Nachweis Studienerfolg  

 Kopie / eingescannter Beleg des Semestertickets 

 

AntragstellerIn  

Name  Vorname  

Straße  Ort  

Geburtsdatum  E-Mail  

KontoinhaberIn  Bank  

BIC  IBAN  

Studium  

Universität / Hochschule  

Fach / Studium  

Semesterticket  / Jahresticket 

Studienort  Kosten  

  

Ich bestätige hiermit, dass alle Angaben wahrheitsgemäß ausgefüllt wurden.  

Unterschrift  Datum  

  

Durch GemeindemitarbeiterIn auszufüllen  

Hauptwohnsitz zum 
31. Oktober  

 Überprüft von   

Unterschrift  Datum  
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Förderung Semesterticket Studierende 

 
Richtlinien für die Förderung des Semester- oder Klimatickets 
für Studenten 
lt. Beschluss des Gemeinderates vom 29.6.2023 

 
 

➢ Förderhöhe. Die Marktgemeinde Lasberg übernimmt 50% der Kosten des 
Semester- oder Klimatickets am Studien- / Hochschulort innerhalb Öster-
reichs, jedoch maximal € 75,00 pro Semester, bzw. 50 % der Kosten für das 
ein Jahr gültige Klimaticket, jedoch maximal € 150,--.  

➢ Förderzeitraum. Das Förderansuchen für das Semesterticket ist im laufenden 
Semester (für jedes Semester – Winter- und auch Sommersemester – extra zu 
stellen). Das Förderansuchen für das Klimaticket kann am Beginn des 1. Se-
mesters gestellt werden.  

➢ Hauptwohnsitz. Die Förderung wird nur Studierende an österreichischen Uni-
versitäten und Hochschulen gewährt, die ihren Hauptwohnsitz in der Markt-
gemeinde Lasberg haben. Der Hauptwohnsitz muss zum 31. Oktober des Stu-
dienjahres in Lasberg bestehen und für die Dauer der Inanspruchnahme des 
Semestertickets bzw. Jahrestickets aufrecht sein. 

➢ Fördervoraussetzung. Die Förderung wird je Studien-Semester bzw. beim 
Klimaticket für 2 Semester gewährt und kann längstens bis zum vollendeten 
27. Lebensjahr bezogen werden. Die Förderung ist grundsätzlich an den Be-
zug der Familienbeihilfe gebunden. Bei Studierenden, die aufgrund vorherge-
hender Berufstätigkeit keinen Anspruch auf die Familienbeihilfe haben, ist ein 
entsprechender Nachweis über den Studienerfolg zu erbringen. Für Jahresti-
cket-BezieherInnen ist eine Studienbestätigung über die Absolvierung des 
Studienjahres vorzulegen. 

➢ Förderantrag: Der schriftliche Antrag „Förderung Semesterticket Studieren-
de“ kann über die Homepage der Gemeinde (www.lasberg.at) herunter gela-
den werden und mit den erforderlichen Unterlagen retourniert oder direkt 
am Marktgemeindeamt Lasberg gestellt werden. Dem Förderansuchen ist die 
Inskriptionsbestätigung, der Nachweis über den Bezug der Familienbeihilfe 
sowie eine Kopie des Semestertickets bzw. Klimatickets beizufügen. 

 
 

Marktgemeindeamt Lasberg 
Markt 26,  
4291 Lasberg  
marktgemeinde@lasberg.ooe.gv.at 
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